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Vertrag 

für 

vollstationäre Pflegeeinrichtungen  

und Leistungsbezieher nach SGB XI und/oder SGB XII 

  

Zwischen Evangelisches Pflegeheim Paulushof gGmbH 
 
 
als Träger des Pflegeheim Paulushof 
     
 
vertreten durch die Geschäftsführung Babett Schwalfenberg  
   - nachstehend „Einrichtung“ genannt - 
 
 
u n d  
 
 
Frau / Herrn ....................................................................... 
 
bisher wohnhaft in ............................................................. 
  - nachstehend „Bewohnerin“/ „Bewohner“ genannt - 
 
 
vertreten durch......................................................................  
   (vertretungsberechtigte Person) 
 
 
wird mit Wirkung vom ....................... (Einzug) auf unbestimmte Zeit folgender  
V e r t r a g  geschlossen: 
 
 
 

§ 1 Einrichtungsträger 
 
 
(1) Evangelisches Pflegeheim Paulushof gGmbH ist ein als gemeinnützig anerkannter 

Rechtsträger mit dem Sitz in Stemmering 18, 45259 Essen.  
 
Seine Rechtsform ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 
(2) Die Bewohnerin / der Bewohner respektiert die Grundrichtung der Einrichtung. 

Diese liegt der Konzeption der Einrichtung zugrunde.  
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§ 2 Vertragsgrundlagen 
 
(1) Die vorvertraglichen Informationen der Einrichtung nach § 3 Wohn- und Betreu-

ungsvertragsgesetz (WBVG) sind Vertragsgrundlage, dazu gehört insbesondere die 
Darstellung der Wohn- und Gebäudesituation, Konzeption, Entgelte und Pflege- und 
Betreuungsleistung sowie die Ergebnisse der Qualitätsprüfungen. 

 
(2) Weitere Vertragsgrundlagen sind der Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI zur 

Kurzzeitpflege und vollstationären Pflege (NRW), die Vergütungsvereinbarung nach 
§ 84 SGB XI sowie der Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI in der jeweils gülti-
gen Fassung. Soweit sie diesem Vertrag nicht in der Anlage beigefügt sind, werden 
sie von der Einrichtung zur Verfügung gestellt. 
 

 

§ 3 Leistungen der Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung erbringt der Bewohnerin/dem Bewohner folgende Leistungen: 
 

a) Unterkunft in einem Einzel-/Doppelzimmer  
Möblierung:  
- Elektronisch verstellbares Pflegebett, Nachtschrank  
- Kleiderschrank 1,20 m breit inkl. verschließbarem Wertfach  
- Gardinen, Sonnenschutz  
- WC, barrierefreie Dusche, behindertengerechter Waschtisch 
- Anschlussmöglichkeiten für Fernseher/Telefon, WLAN 
- Notruf, Brandmelder 

 
 b) Verpflegung in folgendem Umfang: 
 
  - Normalkost: Frühstück 
      Mittagessen & Dessert 
      Nachmittagskaffee 
      Abendessen 
      Zwischenmahlzeiten 
    
 
  - Bei Bedarf: leichte Vollkost oder  
      Diätkost nach ärztlicher Anordnung    

            
  
sowie eine ausreichende jederzeit erhältliche Getränkeversorgung  
(Mineralwasser, Kaffee, Tee, Kakao, Limonaden, Apfelschorle, Kaltschale). 
Details siehe Leistungsbeschreibung  

 
 c) Dem Pflegebedarf sowie dem Gesundheitszustand der Bewohnerin/des Bewoh-

ners entsprechende Pflege und Betreuung nach dem allgemein anerkannten 
Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse nach dem Elften Buch Sozialge-
setzbuch - Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) einschließlich der Leistungen 
der medizinischen Behandlungspflege entsprechend dem Rahmenvertrag gem.  
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§ 75 Abs. 1 SGB XI zur Kurzzeitpflege und vollstationären Pflege (NRW).  
 

 Bei Veränderungen des Pflegebedarfes passt die Einrichtung ihre Leistungen  
  dem veränderten Bedarf an. 
 

d) Zusätzliche Betreuung und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner gem. 
§ 43 b SGB XI. 
 

e) Regelmäßige Reinigung des überlassenen Wohnraumes.  
             Leistungsverzeichnis auf Wunsch einsehbar 
 

f) Überlassung, Reinigung und Instandhaltung von Bettwäsche, Handtüchern und      
Einmalwaschlappen.  

 
g)  Waschen und Trocknen der maschinenwaschbaren und Trockner geeigneten 

persönlichen Bekleidung und Wäsche. 
 
h) Haustechnik: 
 Instandhaltung hauseigener Anlagen und Mobiliar, Anschluss   
 Fernseher/Telefon, Aufhängen von größeren Bildern/Regalen. 

Verwaltung: 
Beratung, Ansprechpartner zu finanziellen Aspekten, Barverwaltung. 

 
i) Bereitstellung von Inkontinenzmitteln, soweit erforderlich und von der Kranken-

versicherung nicht zur Verfügung gestellt, z.B. Einmalkrankenunterlagen.  
 
 
(2) Die Gemeinschaftsräume und -einrichtungen stehen der Bewohnerin/dem Bewoh-

ner zur Mitbenutzung zur Verfügung. 
 
(3) Die Einrichtung übergibt der Bewohnerin / dem Bewohner folgende Schlüssel: 
 
 ........................................................................................................................... 
  
 Die Anfertigung weiterer Schlüssel darf nur die Einrichtungsleitung veranlassen. 
 
 Der Verlust von Schlüsseln ist umgehend der Verwaltung zu melden; die Ersatzbe-

schaffung erfolgt durch die Verwaltung, bei Verschulden der Bewohnerin / des Be-
wohners auf ihre / seine Kosten. Alle Schlüssel sind Eigentum der Einrichtung. Bei 
Beendigung des Vertragsverhältnisses im beiderseitigen Einvernehmen oder durch 
Kündigung hat die Bewohnerin/der Bewohner die Schlüssel vollzählig an die Ver-
waltung zurückzugeben. 

 
(4) Es gilt die freie Arzt- und Apothekenwahl, erforderlichenfalls ist die Einrichtung der 

Bewohnerin/dem Bewohner bei der Vermittlung dieser Leistungen behilflich. 
 
 

§ 4 Zusatzleistungen gem. § 88 SGB XI - Entfällt 
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§ 5 Sonstige Leistungen - Entfällt 
 
 
 

§ 6 Leistungsentgelt 
 

 

 
(1) Das Entgelt für die Leistungen gem. § 3 richtet sich nach den mit den Kostenträgern 

(zuständigen Pflegekassen und Sozialhilfeträgern) getroffenen Vergütungsvereinba-
rungen.  
 

(2) Die Bemessung des Leistungsentgeltes entspricht der Zuordnung des Bewohners / 
der Bewohnerin in einen Pflegegrad durch die jeweilige Pflegekasse. Es erfolgt eine 
monatliche Abrechnung auf der Basis von 30,42 Tagen pro Monat. 
Das Leistungsentgelt beträgt täglich:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2022 einen Leistungs-
zuschlag in Höhe von  

 5 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei  
 einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis einschließlich 12 Monaten, 

 25 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei  
 einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 12 Monaten, 

 45 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei  
 einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von mehr als 24 Monaten, 

 70 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei  
 einem Leistungsbezug von mehr als 36 Monaten.  
 
Der Leistungszuschlag wird in entsprechender Höhe zum Eigenanteil an den pflegebe-
dingten Aufwendungen einschließlich der Ausbildungsumlagen, die die Bewohnerin/der 
Bewohner zu zahlen hat, geleistet. Bei der Berechnung des Leistungszuschlages wer-
den die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten nicht  be-
rücksichtigt, so dass diese in voller Höhe zu tragen sind. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ab 01.09.2022 

Pflegegrad/Tagessätze 
allg. 

Pflege* Unterkunft Verpflegung 
PG 1 52,90 € 22,84 € 17,58 € 
PG 2 67,82 € 22,84 € 17,58 € 
PG 3 84,00 € 22,84 € 17,58 € 
PG 4 100,86 € 22,84 € 17,58 € 
PG 5 108,42 € 22,84 € 17,58 € 
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Evangelisches Pflegeheim Paulushof gGmbH          
Monatliche Heimentgelte für Leistungen der vollstationären Pflege  
(Stand 01.01.2023)   
 

Pflege abzüglich EEE

zzgl. 

§ 28 (2) PfIBG

Pflegeanteil

30,42 Tage Pflegekasse 4,59

1 1.609,22 €      125,00 €         1.484,22 €        139,63 €           = 1.623,85 €        

2 2.063,08 €      770,00 €         1.293,08 €        139,63 €           = 1.432,71 €        

3 2.555,28 €      1.262,00 €      1.293,28 €        139,63 €           = 1.432,91 €        

4 3.068,16 €      1.775,00 €      1.293,16 €        139,63 €           = 1.432,79 €        

5 3.298,14 €      2.005,00 €      1.293,14 €        139,63 €           = 1.432,76 €        

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr  1. Jahr   2. Jahr   3. Jahr  4. Jahr  

5,00% 25,00% 45,00% 70,00%

1 81,19 €            405,96 €         730,73 €            1.136,69 €       1.542,65 €       1.217,88 €        893,12 €       487,15 €       

2 71,64 €            358,18 €         644,72 €            1.002,90 €       1.361,08 €       1.074,53 €        787,99 €       429,81 €       

3 71,65 €            358,23 €         644,81 €            1.003,04 €       1.361,26 €       1.074,68 €        788,10 €       429,87 €       

4 71,64 €            358,20 €         644,76 €            1.002,95 €       1.361,15 €       1.074,59 €        788,03 €       429,84 €       

5 71,64 €            358,19 €         644,74 €            1.002,93 €       1.361,13 €       1.074,57 €        788,02 €       429,83 €       

Unterkunft Verpflegung   Unterkunft + Investivkosten Gesamt

22,84 € tägl. 17,58 € tägl. Verpflegung  20,34 € tägl.
1 694,79 € 534,78 €         = 1.229,58 €       618,74 €           = 1.848,32 €    

2 694,79 € 534,78 €         = 1.229,58 €       618,74 €           = 1.848,32 €    

3 694,79 € 534,78 €         = 1.229,58 €       618,74 €           = 1.848,32 €    

4 694,79 € 534,78 €         = 1.229,58 €       618,74 €           = 1.848,32 €    

5 694,79 € 534,78 €         = 1.229,58 €       618,74 €           = 1.848,32 €    

Von Ihnen zu zahlen:

Monatssatz Monatssatz Monatssatz Monatssatz

Doppelzimmer

1. Jahr

Doppelzimmer

2. Jahr 

Doppelzimmer

3. Jahr

Doppelzimmer

4. Jahr

1 3.390,97 €        3.066,20 €       2.741,43 €       2.335,47 €        

2 3.209,40 €        2.922,85 €       2.636,31 €       2.278,13 €        

3 3.209,58 €        2.923,00 €       2.636,42 €       2.278,19 €        

4 3.209,47 €        2.922,91 €       2.636,35 €       2.278,16 €        

5 3.209,45 €        2.922,89 €       2.636,34 €       2.278,15 €        

Monatssatz Monatssatz Monatssatz Monatssatz

Einzelzimmer

1. Jahr

Einzelzimmer

2. Jahr 

Einzelzimmer 

3. Jahr

Einzelzimmer

4. Jahr

152,10 €         1 3.543,07 €        3.218,30 €       2.893,53 €       2.487,57 €        

152,10 €         2 3.361,50 €        3.074,95 €       2.788,41 €       2.430,23 €        

152,10 €         3 3.361,68 €        3.075,10 €       2.788,52 €       2.430,29 €        

152,10 €         4 3.361,57 €        3.075,01 €       2.788,45 €       2.430,26 €        

152,10 €         5 3.361,55 €        3.074,99 €       2.788,44 €       2.430,25 €        

Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Pflegewohngeld und Sozialhilfe zu stellen. 

EEE  = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil

AltPflAusglVO  = Ausbildung Altenpflegeumlage

§ 28 (2) PfIBG  = Umlageverfahren Pflegeberufe Gesetz

+

Legende:

Pflegegrad

Pflegegrad

abzüglich individueller Leistungszuschlag der Pflegekasse (vom Pflegeanteil)  individueller Eigenanteil vom Pflegeanteil 

Einzelzimmer -  

zuschlag          

5,00 € tägl.

Pflegegrad

Pflegegrad

Pflegegrad
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Bei Ein- bzw. Austritt im laufenden Monat wird auf Basis der vereinbarten täglichen 
Entgeltbestandteile (Pflege, Ausbildungsumlage, Verpflegung, Unterkunft, Investiti-
onsaufwendungen) abgerechnet. 

 
(3) Wird die Bewohnerin/der Bewohner ausschließlich und nicht nur vorrübergehend 

einschließlich der Flüssigkeitsversorgung durch Sondenernährung auf Kosten Drit-
ter (z.B. Krankenversicherung) versorgt, verringert sich das Entgelt für Verpfle-
gung um die ersparten Aufwendungen. 

 
(4) Das Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen wird gem. §§ 

10 Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW), 12 Abs. 6 und 14 Abs. 2 Durchfüh-
rungsverordnung zum APG (APG DVO) bei monatlicher Abrechnung auf Basis von 
30,42 Tagen berechnet. 
 
 

§ 6a Vorübergehende Abwesenheit 
 
(1) Soweit der Pflegeplatz aufgrund eines Aufenthaltes in einem Krankenhaus, in ei-

ner stationären Rehabilitationseinrichtung sowie wegen Urlaubs nicht in Anspruch 
genommen werden kann, ist er freizuhalten. 
 

(2) Bei vorübergehender Abwesenheit wird grundsätzlich ein Leistungsentgelt nach 
Maßgabe des Rahmenvertrages gem. § 75 Abs. 1 SGB XI (Kurzzeitpflege und 
vollstationäre Pflege) NRW berechnet. Danach wird ab dem vierten Tag der ganz-
tägigen Abwesenheit wegen Aufenthaltes in einem Krankenhaus, in einer stationä-
ren Rehabilitationseinrichtung sowie wegen Urlaubs ein verringertes Entgelt nach 
Abs. 3 berechnet. Innerhalb eines Kalenderjahres besteht Anspruch das verrin-
gerte Entgelt für bis zu 42 Tage. Bei Krankenhausaufenthalten und bei Aufenthal-
ten in Rehabilitationseinrichtungen verlängert sich der Abrechnungszeitraum für 
die Dauer dieser Aufenthalte. 

 
 (3) Das Monatsentgelt wird ab dem vierten Abwesenheitstag für jeden Abwesenheits-

tag um 25 v.H. der täglichen Pflegevergütung (vgl. § 84 Abs. 1 SGB XI), der tägli-
chen Entgelte für Unterkunft und Verpflegung sowie des Umlagebetrages nach der 
Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung (AltPflAusglVO) sowie des Vergü-
tungszuschlages zur Refinanzierung der Ausbildungsumlage nach § 28 Abs. 2 
PflBG (Pflegeberufegesetz) gemindert. Für die ersten 3 Tage der ganztägigen Ab-
wesenheit sind die ungekürzte Pflegevergütung, die ungekürzten Entgelte für Un-
terkunft und Verpflegung sowie der ungekürzte Umlagebetrag nach der AltPflAus-
glVO und der ungekürzte  Vergütungszuschlag nach dem PflBG  zu zahlen.  

 
(4)  Das Entgelt für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ist bei vorüber-

gehender Abwesenheit in voller Höhe zu entrichten. 
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§ 7 Vertragsanpassung bei Änderung des Pflege- oder Betreuungs-
bedarfs 
 

(1) Die Einrichtung ist berechtigt, das Entgelt durch einseitige Erklärung zu erhöhen, 
wenn der individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf der Bewohnerin/des Bewoh-
ners zunimmt. Die Erhöhung ist bei entsprechender Feststellung durch den Leis-
tungsbescheid der Pflegekasse zulässig, wenn die Einrichtung die Entgelterhö-
hung vorab dem Bewohner / der Bewohnerin schriftlich begründet hat. In dieser 
Begründung sind die bisherigen und die veränderten Leistungen sowie die dafür 
jeweils zu entrichtenden Entgelte gegenüberzustellen. Die Erhöhung wird wirk-
sam nach Zugang dieser Begründung bei der Bewohnerin/dem Bewohner, auch 
wenn im Leistungsbescheid der Pflegekasse ein früherer Zeitpunkt bestimmt 
wird. 

 
(2) Bei Verringerung des individuellen Betreuungs- und Pflegebedarfs wird das Ent-

gelt entsprechend der Feststellung im Leistungsbescheid der Pflegekasse zu 
dem dort genannten Zeitpunkt reduziert. Die bisherigen und die veränderten 
Leistungen sowie die dafür jeweils zu entrichtenden Entgeltbestandteile sind ge-
genüberzustellen. 
 

 

§ 8  Entgelterhöhung bei Änderung der Berechnungsgrundlage 
 
(1) Soweit sich die bisherige Berechnungsgrundlage der Entgeltbestandteile gem. § 

6 Abs. 2 dieses Vertrages verändern, kann die Einrichtung die Zustimmung zur 
Erhöhung des Entgelts verlangen. Für Bewohnerinnen und Bewohner, die Leis-
tungen nach dem SGB XI und/oder dem SGB XII in Anspruch nehmen, gilt die 
aufgrund der Bestimmungen des Siebten und Achten Kapitels des SGB XI bzw. 
des Zehnten Kapitels des SGB XII festgelegte Höhe des Entgeltes (einschließlich 
des festgesetzten Umlagebetrages nach der Altenpflegeausbildungsausgleichs-
verordnung (AltPflAusglVO) und des Vergütungszuschlages nach dem Pflegebe-
rufegesetz (PflBG) gem. § 7 Abs. 2 WBVG als vereinbart und angemessen. Eine 
Erhöhung der Investitionsaufwendungen ist nur zulässig, soweit sie betriebsnot-
wendig und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt ist. 

 
(2) Die Einrichtung hat der Bewohnerin/dem Bewohner die beabsichtigte Erhöhung 

des Entgeltes schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Aus der Mitteilung muss 
der Zeitpunkt hervorgehen, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgelts 
verlangt. In der Begründung muss sie unter Angabe des Umlagemaßstabes die 
Positionen benennen, für die sich durch die veränderte Berechnungsgrundlage 
Kostensteigerungen ergeben und die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgese-
henen neuen Entgeltbestandteilen gegenüberstellen. Der Bewohner schuldet das 
erhöhte Entgelt frühestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begründe-
ten Erhöhungsverlangens. Der Bewohner muss rechtzeitig Gelegenheit erhalten, 
die Angaben der Einrichtung durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen 
zu überprüfen. 
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§ 9 Kündigung der Zusatz- und sonstigen Leistungen - Entfällt  
 
 

§ 10 Fälligkeit und Abrechnung 
 
(1) Das Leistungsentgelt ist jeweils im Voraus am Ersten eines Monats fällig , es ist auf 

das Konto des Einrichtungsträgers 
 

Kontoinhaber: Evangelisches Pflegeheim Paulushof gGmbH  
Bank: Bank für Kirche und Diakonie e.G. 
BIC: GENODE1DKD 
IBAN: DE30 3506 0190 1014 7570 11 
 

zu überweisen. In dem Fall, dass der Bewohner/die Bewohnerin der Einrichtung 
eine Einzugsermächtigung erteilt, zieht diese den Entgeltbetrag zum jeweiligen Ers-
ten eines Monats ein. Fällt dieser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug 
am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 

 
Abweichende Bestimmungen und Vereinbarungen mit Kostenträgern bleiben unbe-
rührt. 

 
(2) Ergibt sich aufgrund der Abrechnung eine Differenz gegenüber dem nach Absatz 1 

in Rechnung gestellten Leistungsentgelt, so ist spätestens mit der nächstfälligen 
Zahlung ein Ausgleich herbeizuführen. 

 
(3) Soweit Entgelte von öffentlichen Kostenträgern übernommen werden, wird mit die-

sen abgerechnet. Die Bewohnerin/Der Bewohner wird über die Höhe des übernom-
menen Anteils informiert. 

 
 

§ 11 Mitwirkungspflichten 
 
(1) Die Bewohnerin/Der Bewohner ist zur Vermeidung von ansonsten möglicherweise 

entstehenden rechtlichen und finanziellen Nachteilen gehalten, die erforderlichen 
Anträge zu stellen und die notwendigen Unterlagen vorzulegen (z.B. für Leistungen 
nach SGB XI, SGB XII inklusive Pflegegutachten und Pflegewohngeld in NW). Bei 
fehlender oder falscher Information der Einrichtung oder der Kostenträger drohen 
der Bewohnerin/dem Bewohner ansonsten Regresse.  
 

(2) Die Bewohnerin/der Bewohner ist insbesondere verpflichtet, einen Antrag auf Ein-
stufung und Überprüfung der Einstufung durch die Pflegekasse nach schriftlicher 
und begründeter Aufforderung der Einrichtung zu stellen. Weigert sich die Bewoh-
nerin/der Bewohner, den Antrag zu stellen, kann die Einrichtung ihr/ihm oder dem 
Kostenträger ab dem ersten Tag des zweiten Monats nach der Aufforderung vorläu-
fig den Pflegesatz nach dem nächsthöheren Pflegegrad berechnen. Werden die Vo-
raussetzungen für einen höheren Pflegegrad  vom Medizinischen Dienst nicht be-
stätigt und lehnt die Pflegekasse eine Höherstufung deswegen ab, hat die Einrich-
tung der Bewohnerin/dem Bewohner den überzahlten Betrag unverzüglich zurück-
zuzahlen; der Rückzahlungsbetrag ist rückwirkend ab Zahlung des erhöhten Entgel-
tes mit wenigstens 5 v.H. zu verzinsen. Das Kündigungsrecht nach § 20 dieses Ver-
trages bleibt unberührt.  
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§ 12 Eingebrachte Sachen 
 
(1) Im Einvernehmen mit der Einrichtungsleitung kann die Bewohnerin/der Bewohner 

Möbel und andere Einrichtungsgegenstände in ihr / sein Zimmer einbringen. Die 
von der Bewohnerin/dem Bewohner eingebrachten elektrischen, netzabhängig be-
triebenen Geräte (nicht erlaubt sind Kühlschränke, Wasserkocher, Kaffeemaschi-
nen und Heizdecken) werden auf ihre/seine Kosten regelmäßig durch die Einrich-
tung bzw. auf deren Veranlassung geprüft. Solche Geräte, die nicht verkehrssicher 
sind, dürfen nicht betrieben werden. 
 

(2) Persönliche Gegenstände der Bewohnerin/des Bewohners können außerhalb der 
zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten nur aufgrund einer besonderen Vereinba-
rung untergebracht werden.  

 
(3) Wertgegenstände können nach Möglichkeit und besonderer Vereinbarung von der 

Einrichtung in Verwahrung genommen werden. 
 
 

§ 13 Tierhaltung 
 
Die Haltung von Kleintieren ist möglich. Sie bedarf der Zustimmung der Einrichtungslei-
tung. 

 
§ 14 Haftung 
 
(1) Bewohnerin/Bewohner und Einrichtung haften einander für Sachschäden im Rah-

men dieses Vertrages nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
Sachschäden aufgrund einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung von wesentli-
chen Vertragspflichten bleibt unberührt. Im Übrigen bleibt es der Bewohnerin/dem 
Bewohner überlassen, eine Sachversicherung abzuschließen. 

 
(2) Für Personenschäden wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gehaftet. 

Das gilt auch für sonstige Schäden. 
 
 

§ 15 Datenschutz 
 

(1)  Die Mitarbeiterinnen/die Mitarbeiter der Einrichtung sind zur Verschwiegenheit so-
wie zur Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 
 
(2)  Soweit es gesetzlich erlaubt oder angeordnet oder für die Erfüllung dieses Vertrags 
erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten, insbesondere auch Gesundheitsda-
ten, der Bewohnerin/des Bewohners durch die Einrichtung verarbeitet werden. Für jede 
darüber hinausgehende Verarbeitung der personenbezogenen Daten bedarf es der Ein-
willigung der Bewohnerin/des Bewohners.  
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(3)  Die Bewohnerin/der Bewohner hat das Recht auf Information und Auskunft, welche 
Daten über sie/ihn auf welcher Rechtsgrundlage zu welchem Zweck verarbeitet werden.  
 
 
Darüber hinaus besteht im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen insbe-
sondere ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, 
ein Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch gegen bestimmte Datenverarbei-
tungsvorgänge sowie ein Recht auf Beschwerde.  

 
 

§ 16 Recht auf Beratung und Beschwerde, Teilnahme an der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung 
 
(1) Die Bewohnerin/Der Bewohner hat das Recht, sich beraten zu lassen und über 

Mängel bei Erbringung der im Vertrag vorgesehenen Leistungen zu beschweren. 
 

(2) Die Bewohnerin/Der Bewohner hat Anspruch darauf, dass die Einrichtung das von 
der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Lan-
des NRW für ihre Mitglieder in einer Selbstverpflichtung festgelegte interne und ex-
terne Beschwerdemanagement gewährleistet. Die Selbstverpflichtungserklärung ist 
Bestandteil dieses Vertrages. 
 

(3) An dem Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung nach dem Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz (VSBG) bei zivilrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag 
nimmt die Einrichtung nicht teil.  
 

(4) Die Rechte nach § 10 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) in Hinblick auf 
die Kürzung des Entgeltes bei Nicht- oder Schlechtleistung bleiben unberührt. 

 
 

§ 17 Besondere Regelungen für den Todesfall 
 
(1) Im Falle des Todes der Bewohnerin/des Bewohners sind zu benachrichtigen: 
  
 
1. Herr/Frau.................................................................................................................... 

(Name, Vorname) 
 
.................................................................................................................................... 
  
.................................................................................................................................... 
 (Anschrift, Telefon und E-Mail) 

 
2. Herr/Frau.................................................................................................................... 

(Name, Vorname) 
 
.................................................................................................................................... 
 
 ..................................................................................................................................... 
 (Anschrift, Telefon und E-Mail) 
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(2) Die Einrichtung stellt den Nachlass, soweit möglich, durch räumlichen 
Verschluss sicher. 
 

  

§ 18 Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 
(1) Der Vertrag kann im beiderseitigen Einvernehmen oder durch Kündigung eines Ver-

tragspartners beendet werden. Im Übrigen endet das Vertragsverhältnis mit dem 
Tod der Bewohnerin/des Bewohners.  
 

(2) Mit Beendigung des Vertrages ist die Unterkunft geräumt an die Einrichtung zu 
übergeben. 

 
 

§ 19 Kündigung durch die Bewohnerin/den Bewohner 
 
(1) Die Bewohnerin/Der Bewohner kann den Vertrag spätestens am dritten Werktag ei-

nes Kalendermonats zum Ablauf desselben Monats schriftlich kündigen. Verlässt 
die Bewohnerin/der Bewohner nach erklärter Kündigung, aber vor Ablauf der Kündi-
gungsfrist endgültig die Einrichtung, endet ihre/seine Zahlungspflicht und die ih-
rer/seiner Kostenträger mit dem Tag des Verlassens der Einrichtung.  

 Bei einer Erhöhung des Entgeltes ist eine Kündigung jederzeit zu dem Zeitpunkt 
möglich, zu dem die Einrichtung die Erhöhung des Entgeltes verlangt. 

 
(2) Innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Vertragsverhältnisses kann die Be-

wohnerin/der Bewohner jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Wird der 
Bewohnerin/dem Bewohner erst nach Beginn des Vertragsverhältnisses eine Aus-
fertigung des Vertrages ausgehändigt, kann die Bewohnerin/der Bewohner auch 
noch bis zum Ablauf von zwei Wochen nach der Aushändigung kündigen. 

 
(3) Die Bewohnerin/der Bewohner kann den Vertrag aus wichtigem Grund jederzeit 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihr/ihm die Fortsetzung des 
Vertrages bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zuzumuten ist. 

 
 

§ 20 Kündigung durch die Einrichtung 
 
(1) Die Einrichtung kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die Kündi-

gung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn  

 
 1. die Einrichtung den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner Art 

verändert und die Fortsetzung des Vertrags für die Einrichtung eine unzumut-
bare Härte bedeuten würde, 
 

 2. die Einrichtung eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht erbrin-
gen kann, weil sie eine Anpassung der Leistungen aufgrund eines Ausschlus-
ses nach § 8 Abs. 4 WBVG nicht anbietet und ihr deshalb ein Festhalten an 
dem Vertrag nicht zumutbar ist, 
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 3. die Bewohnerin/der Bewohner ihre/seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so 

gröblich verletzt, dass der Einrichtung die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr 
zugemutet werden kann; dies gilt insbesondere dann, wenn die Bewohnerin / 
der Bewohner ihre/seine Mitwirkungspflicht dadurch verletzt, dass sie/er trotz 
Aufforderung der Einrichtung nach § 11 Abs. 2 des Vertrages bei der Pflege-
kasse keinen Antrag auf Höherstufung stellt, oder 

 
 4. die Bewohnerin/der Bewohner 
  a) für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts oder 

eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Ver-
zug ist oder  

 
  b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 

Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrages in Verzug gekommen ist, 
der das Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 
Die Kündigung des Vertrages zum Zwecke der Erhöhung des Entgelts ist ausge-
schlossen. 

 
(2) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 S. 3 Nr. 3 2. Halbsatz nur kündi-

gen, wenn sie zuvor die Bewohnerin/den Bewohner unter Bestimmung einer ange-
messenen Frist und unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneut auf die 
Mitwirkungspflicht hingewiesen hat und der Kündigungsgrund nicht durch eine An-
tragsstellung entfallen ist. 

 
(3) Die Einrichtung kann aus dem Grund des Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 nur kündigen, wenn 

sie zuvor dem Bewohner unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erfolglos 
eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist die Bewohnerin/der Bewohner in 
den Fällen des Abs.1 Satz 3 Nr. 4 mit der Entrichtung des Entgelts in Rückstand ge-
raten, ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn die Einrichtung vorher befriedigt 
wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Einrichtung bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich 
des fälligen Entgelts die Einrichtung befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich 
zur Befriedigung verpflichtet. 

 
(4) In den Fällen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 - 4 kann die Einrichtung den Vertrag ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum dritten Werktag 
eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig. 

 
 

§ 21 Nachweis von Leistungsersatz und Übernahme der Umzugskos-
ten 
 
(1) Hat die Bewohnerin/der Bewohner nach § 19 Abs. 3 aufgrund eines von der Einrich-

tung zu vertretenden Kündigungsgrundes gekündigt, ist die Einrichtung der Bewoh-
nerin/dem Bewohner auf dessen Verlangen zum Nachweis eines angemessenen 
Leistungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen und zur Übernahme der Umzugs-
kosten in angemessenem Umfang verpflichtet. § 115 Abs. 4 SGB XI bleibt unbe-
rührt. 
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(2) Hat die Einrichtung nach § 20 Abs. 1 Satz 1 aus den Gründen des § 20 Abs. 1 Satz 

3 Nr. 1 gekündigt, so hat sie der Bewohnerin/dem Bewohner auf deren/dessen Ver-
langen einen angemessenen Leistungsersatz zu zumutbaren Bedingungen nachzu-
weisen. Die Einrichtung hat auch die Kosten des Umzugs in angemessenem Um-
fang zu tragen. 

 
(3) Die Bewohnerin/der Bewohner kann den Nachweis eines angemessenen Leis-

tungsersatzes zu zumutbaren Bedingungen nach Abs. 1 auch dann verlangen, 
wenn sie/er noch nicht gekündigt hat. 

 
 
 
 
 
 
 
..................................., den ............................................................................................... 
 
 
............................................................   ............................................................................ 
 
 (für die Einrichtung)                         (Bewohnerin/Bewohner) 
 
                                                    ............................................................................ 
               (ggf. vertretungsberechtigte Person) 


